
 

 

Anträge des Regierungsrates und der Kommission 
RRB Nr. 1179 
2016_12_DIJ_Baubewilligungsdekret_BewD_elektronisches Baubewilligungs- und Planerlassverfahren 
 

Geltendes Recht Antrag Regierungsrat I 
Antrag Kommission I  Antrag Regie-

rungsrat II 
Mehrheit Minderheit 

 Dekret 
über das Baubewilligungsverfahren 
(BewD) 

        

 Der Grosse Rat des Kantons Bern,    

 auf Antrag des Regierungsrates,    

 beschliesst:    

 I.    

 Der Erlass 725.1 Dekret über das Baube-
willigungsverfahren vom 22.03.1994 
(Baubewilligungsdekret, BewD) (Stand 
01.08.2020) wird wie folgt geändert: 

   

Art.  7a 
Meldepflicht für Solaranlagen 

    

1 Die Bauherrschaft meldet der Baupo-
lizeibehörde Bauvorhaben für baube-
willigungsfreie Solaranlagen spätes-
tens sieben Arbeitstage vor Baube-
ginn. 

1 Die Bauherrschaft meldet der Baupoli-
zeibehörde Bauvorhaben für baubewilli-
gungsfreie Solaranlagen spätestens sie-
ben Arbeitstage vor Baubeginn im kanto-
nalen Übermittlungssystem. 

  Antrag Regierungsrat I 

2 Die Meldung muss folgende Angaben 
enthalten: 

    

a Standort,     

b Art der Anlage,     

c Grösse der Anlage.     
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Geltendes Recht Antrag Regierungsrat I 
Antrag Kommission I  Antrag Regie-

rungsrat II 
Mehrheit Minderheit 

3 Es ist ein Plan mit Angabe des Mas-
sstabs und der Nordrichtung beizule-
gen. 

    

4 Es ist das amtliche Formular zu ver-
wenden. 

4 Aufgehoben.   Antrag Regierungsrat I 

Art.  9 
Zuständigkeit der kleinen Gemeinden 

    

1 Die Baubewilligungskompetenz der 
kleinen Gemeinden nach Artikel 33 
Absatz 2 des Baugesetzes1) ist be-
schränkt auf Bauvorhaben, die neben 
der Baubewilligung nicht mehr erfor-
dern als 

    

a den Anschluss an das Strassen- und 
Energieleitungsnetz, an die Wasser-
versorgung und die Kanalisation, 

    

b den Anschluss an Fernmeldeanla-
gen, Gemeinschaftsantennenanla-
gen und dergleichen, 

    

c die Gewässerschutzbewilligung,     

d die Konzession zum Entzug von 
Wärme aus einem öffentlichen Ge-
wässer, 

    

e die Haustechnik,     

f den energietechnischen Massnah-
mennachweis, 

    

                                                   
1) BSG 721.0 
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Geltendes Recht Antrag Regierungsrat I 
Antrag Kommission I  Antrag Regie-

rungsrat II 
Mehrheit Minderheit 

g die Prüfung der technischen Belange 
der Feuerpolizei und des Zivilschut-
zes, 

    

h die Ausnahmebewilligung für das 
Bauen ausserhalb der Bauzone nach 
dem Bundesgesetze vom 22. Juni 
1979 über die Raumplanung (Raum-
planungsgesetz, RPG)1), 

h die Ausnahmebewilligung für das Bauen 
ausserhalb der Bauzone nach dem 
BundesgesetzeBundesgesetz vom 22. 
Juni 1979 über die Raumplanung 
(Raumplanungsgesetz, RPG)2), [FR: un-
verändert] 

  Antrag Regierungsrat I 

i den Entscheid über die Zonenkonfor-
mität einer Baute ausserhalb der 
Bauzone, 

    

k die Ausnahme nach Artikel 26 oder 
28 BauG, nach Artikel 81 des Stras-
sengesetzes vom 4. Juni 2008 (SG)3) 
oder nach Artikel 62 Absatz 3 des 
Kantonalen Energiegesetzes vom 
15. Mai 2011 (KEnG)4) oder 

    

l die Genehmigung des Bundesamts 
für Strassen (ASTRA) zu Reklame-
standorten im Nationalstrassenbe-
reich nach Artikel 99 Absatz 1 SSV. 

    

                                                   
1) SR 700 
2) SR 700 
3) BSG 732.11 
4) BSG 741.1 
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Geltendes Recht Antrag Regierungsrat I 
Antrag Kommission I  Antrag Regie-

rungsrat II 
Mehrheit Minderheit 

2 Die Baubewilligungskompetenz der 
kleinen Gemeinden entfällt und die 
Regierungsstatthalterin oder der Re-
gierungsstatthalter ist zuständig, wenn 
das Vorhaben eine Umweltverträglich-
keitsprüfung erfordert oder die Baukos-
ten eine Million Franken übersteigen. 
Die Direktion für Inneres und Justiz 
kann diesen Betrag dem Baukostenin-
dex anpassen. 

    

3 Ist sie nicht offensichtlich selbst zu-
ständig, stellt die kleine Gemeinde der 
Regierungsstatthalterin oder dem Re-
gierungsstatthalter innert sieben Ar-
beitstagen nach Eingang eine Kopie 
des Baugesuchs und des Situations-
plans zu. Ist die kleine Gemeinde nicht 
zuständig, erklärt sich die Regierungs-
statthalterin oder der Regierungsstatt-
halter innert sieben Arbeitstagen für 
zuständig. 

3 Ist sie nicht offensichtlich selbst zustän-
dig, stelltmeldet die kleine Gemeinde der 
Regierungsstatthalterin oder dem Regie-
rungsstatthalter innert sieben Arbeitsta-
gen nachden Eingang eine Kopie   des 
Baugesuchs und des Situationsplans zu. 
Ist die kleine Gemeinde nicht zuständig, 
erklärt sich die Regierungsstatthalterin 
oder der Regierungsstatthalter innert sie-
ben Arbeitstagen für zuständig. 

  Antrag Regierungsrat I 

4 Ist die kleine Gemeinde Baubewilli-
gungsbehörde, holt sie zu Gesuchen 
um Ausnahmen von kantonalen Vor-
schriften den Amtsbericht der Regie-
rungsstatthalterin oder des Regie-
rungsstatthalters ein. 

    

Art.  10 
Baugesuch 
1. Form 
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Geltendes Recht Antrag Regierungsrat I 
Antrag Kommission I  Antrag Regie-

rungsrat II 
Mehrheit Minderheit 

1 Das Baugesuch ist der Gemeinde-
verwaltung einzureichen. 

1 Das Baugesuch ist der Gemeindever-
waltung einzureichenim kantonalen 
Übermittlungssystem auszufüllen und zu 
übermitteln. 

  Antrag Regierungsrat I 

2 Es ist das amtliche Formular zu ver-
wenden, das von der Bauherrschaft, 
von den Projektverfassenden und bei 
Bauten auf fremdem Boden ausser-
dem von der Grundeigentümerin oder 
vom Grundeigentümer zu unterzeich-
nen ist. 

2 Es ist das amtliche Formular zu verwen-
den, das von der Bauherrschaft, von den 
Projektverfassenden
Projektverfasserinnen und Projektverfas-
sern und bei Bauten auf fremdem Boden 
ausserdem von der Grundeigentümerin 
oder vom Grundeigentümer zu unter-
zeichnen ist. 

  Antrag Regierungsrat I 

3 Dem Baugesuch sind der Situations-
plan (Art. 12 und 13), die Projektpläne 
(Art. 14) und die allenfalls erforderli-
chen weiteren Unterlagen (Art. 15) 
beizulegen. Alle Pläne sind zu datieren 
und von den Gesuchstellenden sowie 
von den Projektverfassenden zu unter-
zeichnen. 

3 Dem Mit dem Baugesuch sind der Situa-
tionsplan (Art. 12 und 13), die Projektplä-
ne (Art. 14) und die allenfalls erforderli-
chen weiteren Unterlagen (Art. 15) beizu-
legen. Alle Pläne sind zu datieren und von 
den Gesuchstellenden sowie von den 
Projektverfassenden zu unterzeichnen
einzugeben. 

  Antrag Regierungsrat I 

3a Bei allen Bauvorhaben ist das For-
mular Erdbebensicherheit mit den 
darin geforderten Beilagen einzu-
reichen. 

3a Bei allen Bauvorhaben ist das Formular 
sind die Angaben zur Erdbebensicherheit 
mit den darin geforderten erforderlichen 
Beilagen einzureicheneinzugeben. 

  Antrag Regierungsrat I 

4 Setzt die Bewilligung des Bauvorha-
bens die Erteilung einer Ausnahme 
voraus, so ist in der Baueingabe da-
rum nachzusuchen. Das Ausnahme-
begehren ist zu begründen. 
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Geltendes Recht Antrag Regierungsrat I 
Antrag Kommission I  Antrag Regie-

rungsrat II 
Mehrheit Minderheit 

5 Bei Bauvorhaben, die der Energie- 
oder Umweltschutzgesetzgebung un-
terstehen, sind die dort verlangten 
Unterlagen beizulegen. 

5 Bei Bauvorhaben, die der Energie- oder 
Umweltschutzgesetzgebung unterstehen, 
sind die dort verlangten Unterlagen beizu-
legeneinzugeben. 

  Antrag Regierungsrat I 

6 Alle Gesuchsunterlagen sind in der 
nötigen Anzahl, mindestens aber in 
zweifacher Ausfertigung, einzureichen. 
Die Baubewilligungsbehörde kann 
weitere Doppel verlangen. 

6 AlleDie Gesuchsunterlagen  mit den 
Plänen sind in der nötigen Anzahl, min-
destens aber in zweifacher Ausfertigung, 
Papierausfertigung, datiert und unter-
zeichnet bei der Gemeinde einzureichen. 
Diese sind rechtlich massgebend. Die 
Baubewilligungsbehörde kann weitere 
Doppel verlangen. 

  Antrag Regierungsrat I 

Art.  12 
Situationsplan 
1. Form 

    

1 Der Situationsplan ist im vermesse-
nen Kantonsgebiet auf einer von der 
Nachführungsgeometerin oder vom 
Nachführungsgeometer unterzeichne-
ten Kopie des Plans für das Grund-
buch zu erstellen. Wo die amtliche 
Vermessung noch fehlt, zeichnen die 
Projektverfasserinnen und Projektver-
fasser den Situationsplan mit den Ein-
tragungen, wie sie einem Plan für das 
Grundbuch entsprechen. 

1 Der Situationsplan ist im vermessenen 
Kantonsgebiet auf einer der Grundlage 
von  aktuellen Daten der amtlichen 
Vermessung zu erstellen. Die Nachfüh-
rungsgeometerin oder vomder Nachfüh-
rungsgeometer unterzeichneten Kopie 
des Plans für das Grundbuch zu erstellen. 
Wo bestätigt die amtliche Vermessung 
noch fehlt, zeichnen die Projektverfasse-
rinnen Richtigkeit und Projektverfasser 
den Situationsplan mit den Eintragungen, 
wie sie einem Plan für das Grundbuch 
entsprechen.die Aktualität des Situations-
plans. 

  Antrag Regierungsrat I 
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Geltendes Recht Antrag Regierungsrat I 
Antrag Kommission I  Antrag Regie-

rungsrat II 
Mehrheit Minderheit 

 1a Wo die amtliche Vermessung noch 
fehlt, zeichnen die Projektverfasserinnen 
und Projektverfasser den Situationsplan 
mit den Eintragungen, wie sie einem Plan 
für das Grundbuch entsprechen. 

  Antrag Regierungsrat I 

2 Die Projektverfasserinnen und Pro-
jektverfasser haben im Situationsplan 
die nach Artikel 13 verlangten baupoli-
zeilichen Angaben einzutragen. Diese 
sind durch die Verwendung einer be-
sonderen Farbe deutlich von den von 
der Nachführungsgeometerin oder 
vom Nachführungsgeometer beschei-
nigten Eintragungen zu unterscheiden. 

[FR: geändert]   Antrag Regierungsrat I 

3 Das zuständige Gemeindeorgan 
bestätigt auf dem Plan die Richtigkeit 
und die Vollständigkeit der baupolizei-
lichen Eintragungen, im nicht vermes-
senen Kantonsgebiet die Richtigkeit 
des gesamten Situationsplans. 

3 Das zuständige Gemeindeorgan bestä-
tigt auf dem Plan die Richtigkeit und die 
Vollständigkeit der baupolizeilichen Ein-
tragungen, im nicht vermessenen Kan-
tonsgebiet die Richtigkeit des gesamten 
Situationsplans. 

  Antrag Regierungsrat I 

Art.  27 
Kleine Baubewilligung ohne Veröffentlichung 

    

1 Betrifft ein baubewilligungspflichtiges 
Bauvorhaben nur die Nachbarinnen 
und Nachbarn, genügt die Mitteilung 
an diese Personen. Als solche Bau-
vorhaben gelten unter Vorbehalt von 
Absatz 5 insbesondere 

    

a Kleinbauten,     

b Unterhaltsarbeiten und Änderungen,     
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Geltendes Recht Antrag Regierungsrat I 
Antrag Kommission I  Antrag Regie-

rungsrat II 
Mehrheit Minderheit 

c Einfriedungen, Stützmauern, 
Schrägrampen und Terrainverände-
rungen, 

    

d Fahrnisbauten,     

e oberirdische Anlagen zur Baulander-
schliessung, 

    

f Strassenreklamen.     

2 Betrifft ein baubewilligungspflichtiges 
Bauvorhaben nur innere Bauteile, 
Raumstrukturen, feste Ausstattungen 
in schützenswerten Baudenkmälern 
oder Raumstrukturen in erhaltenswer-
ten Baudenkmälern, genügt die Mittei-
lung an die zuständige kantonale 
Fachstelle und an die privaten Organi-
sationen nach Artikel 38 Absatz 1 
Buchstabe b des Gesetzes vom 8. 
September 1999 über die Denkmal-
pflege (Denkmalpflegegesetz, DPG1)). 

    

3 Die Mitteilung an die Nachbarinnen 
und Nachbarn sowie an die privaten 
Organisationen erfolgt mit einge-
schriebenem Brief und enthält die in 
Artikel 26 Absatz 3 genannten Anga-
ben. Die Mitteilung an die kantonale 
Fachstelle erfolgt mit gewöhnlicher 
Post und unter Beilage einer Kopie der 
Gesuchsunterlagen. 

3 Die Mitteilung an die Nachbarinnen und 
Nachbarn sowie an die privaten Organisa-
tionen erfolgt mit eingeschriebenem Brief 
und enthält die in Artikel 26 Absatz 3 ge-
nannten Angaben. Die Mitteilung an die 
kantonale Fachstelle erfolgt mit gewöhnli-
cher Post und unter Beilage einer Kopie 
der Gesuchsunterlagenin elektronischer 
Form. 

  Antrag Regierungsrat I 

                                                   
1) BSG 426.41 
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Geltendes Recht Antrag Regierungsrat I 
Antrag Kommission I  Antrag Regie-

rungsrat II 
Mehrheit Minderheit 

4 Die Mitteilung kann unterbleiben, 
wenn die betroffenen Nachbarinnen 
und Nachbarn, die privaten Organisa-
tionen sowie die kantonale Fachstelle 
dem Bauvorhaben schriftlich zuge-
stimmt haben. In diesem Fall entschei-
det die Baubewilligungsbehörde innert 
30 Tagen nach Erhalt der nötigen Un-
terlagen und nach Eingang der weite-
ren Verfügungen, Amts- und Fachbe-
richte. Vorbehalten bleibt Artikel 2a 
Absatz 2 Buchstabe b des Baugeset-
zes. 

    

5 Die Erteilung der Baubewilligung als 
kleine Baubewilligung ist nicht möglich, 
wenn 

    

a der Kreis der betroffenen Nachbarin-
nen und Nachbarn und die privaten 
Organisationen nicht eindeutig be-
stimmt werden können, 

    

b die Gesetzgebung eine Veröffentli-
chung vorsieht, 

    

c andere als die in Absatz 2 genannten 
wesentliche öffentliche Interessen 
berührt werden, insbesondere solche 
des Natur-, Ortsbild- oder Land-
schaftsschutzes, der Verkehrssi-
cherheit, der Hindernisfreiheit oder 
der Ortsplanung. 

    

Art.  28 
Auflage 
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Geltendes Recht Antrag Regierungsrat I 
Antrag Kommission I  Antrag Regie-

rungsrat II 
Mehrheit Minderheit 

1 Das Gesuch, die zugehörigen Pläne 
und die weiteren Unterlagen sind bis 
zum Ablauf der Einsprachefrist nach 
Artikel 31 bei der Gemeindeverwaltung 
zur Einsichtnahme aufzulegen. 

1 Das Gesuch, die zugehörigen Pläne und 
die weiteren Unterlagen sind bis zum 
Ablauf der Einsprachefrist nach Artikel 31 
bei der Gemeindeverwaltung  in physi-
scher und in elektronischer Form zur Ein-
sichtnahme aufzulegen. 

  Antrag Regierungsrat I 

 2 Die Gemeinde gewährleistet die Ein-
sichtnahme auf elektronischem Weg. Sie 
trifft Massnahmen zur Wahrung der In-
formationssicherheit und des Datenschut-
zes nach Massgabe der Datenschutzge-
setzgebung. 

  Antrag Regierungsrat I 

 3 Massgebend sind die physischen Unter-
lagen. 

  Antrag Regierungsrat I 

Art.  47a 
Baupolizeiliche Selbstdeklaration 

    

1 Die für die baupolizeiliche Selbstde-
klaration verantwortliche Person gibt 
der Gemeindebaupolizeibehörde unter 
Verwendung der amtlichen Formulare 
vor Beginn und nach Vollendung der 
Bauarbeiten Erklärungen über die 
Einhaltung der Baubewilligung und der 
darin enthaltenen Bedingungen und 
Auflagen ab. 

1 Die für die baupolizeiliche Selbstdeklara-
tion verantwortliche Person gibt der Ge-
meindebaupolizeibehörde unter Verwen-
dung der amtlichen Formulare des kanto-
nalen Übermittlungssystems vor Beginn 
und nach Vollendung der Bauarbeiten 
Erklärungen über die Einhaltung der Bau-
bewilligung und der darin enthaltenen 
Bedingungen und Auflagen ab. 

  Antrag Regierungsrat I 
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Geltendes Recht Antrag Regierungsrat I 
Antrag Kommission I  Antrag Regie-

rungsrat II 
Mehrheit Minderheit 

2 Sie meldet der Gemeindebaupolizei-
behörde den Zeitpunkt für die durchzu-
führenden Pflichtkontrollen und sorgt 
dafür, dass der Baufortschritt die ord-
nungsgemässe Abwicklung dieser 
Kontrollen nicht verhindert oder er-
schwert. 

    

3 Sie ist verpflichtet, die Gemeinde-
baupolizeibehörde zu benachrichtigen, 
sobald im Verlaufe der Bauarbeiten 
baubewilligungspflichtige Abweichun-
gen von den Vorgaben der Baubewilli-
gung und den darin enthaltenen Be-
dingungen und Auflagen erkennbar 
werden. 

    

4 Die Gemeindebaupolizeibehörde ist 
jederzeit berechtigt, auf Baustellen 
oder, soweit dafür Anlass besteht, in 
bestehenden Bauten und Anlagen 
Baukontrollen durchzuführen und die 
dafür erforderlichen Angaben und Un-
terlagen zu verlangen. 

    

5 Die in die Zuständigkeit der Regie-
rungsstatthalterinnen und Regierungs-
statthalter sowie der kantonalen Fach-
stellen fallenden Kontrollen werden 
von der baupolizeilichen Selbstdekla-
ration nicht erfasst und bleiben vorbe-
halten. 

    

Art.  50 
Widerhandlungen 
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Geltendes Recht Antrag Regierungsrat I 
Antrag Kommission I  Antrag Regie-

rungsrat II 
Mehrheit Minderheit 

1 Widerhandlungen gegen die Bestim-
mungen dieses Dekrets und der ge-
stützt darauf erlassenen Verordnungen 
und Einzelverfügungen werden nach 
den Strafbestimmungen des Artikels 
50 des Baugesetzes1) geahndet (Bus-
se bis zu 40'000 Franken, in schweren 
Fällen Busse bis zu 100'000 Franken, 
in leichten Fällen Busse bis zu 1000 
Franken). 

1 Widerhandlungen gegen die Bestim-
mungen dieses Dekrets und der gestützt 
darauf erlassenen Verordnungen und 
Einzelverfügungen werden nach den 
Strafbestimmungen des Artikelsvon Arti-
kel 50 des Baugesetzes2) geahndet (Bus-
se bis zu 40'000 Franken, in schweren 
Fällen Busse bis zu 100'000 Franken, in 
leichten Fällen Busse bis zu 1000 Fran-
ken). 

  Antrag Regierungsrat I 

 II.    

      Keine Änderung anderer Erlasse.         

 III.    

      Keine Aufhebungen.         

 IV.    

 Der Regierungsrat bestimmt den Zeit-
punkt des Inkrafttretens. 

  Antrag Regierungsrat I 

 Bern, 19. August 2020 Bern, 15. Oktober 2020 Bern, 28. Oktober 
2020 

 Im Namen des Regierungsrates 
Der Präsident: Schnegg 
Der Staatsschreiber: Auer 

Im Namen der Kommission 
Der Präsident: Klauser 

Im Namen des Regie-
rungsrates 
Der Präsident:  
Schnegg 
Der Staatsschreiber: 
Auer 

                                                   
1) BSG 721.0 
2) BSG 721.0 
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